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§ 48w VBG Dienstzulage für die
Leitung einer Bildungsregion

 VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Der oder dem Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements in der Funktion Leitung einer

Bildungsregion (§ 48s Abs. 2) gebührt eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt

Funktionsdauer Euro

bis zu 5 Jahre 1 296,1

mehr als 5 Jahre 1 540,9

1. (2)Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter des Schulqualitätsmanagements mit der Leitung

einer Bildungsregion betraut (§ 48s Abs. 3), gebührt ihr oder ihm eine Dienstzulage, wie sie gemäß Abs. 1 für eine

Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren vorgesehen ist.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 30.06.2026

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/48s
https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/48s
file:///

	§ 48w VBG Dienstzulage für die Leitung einer Bildungsregion
	VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948


